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Durch die Umsetzung der neuen Lea-
sing-Bilanzierung nach IFRS 16 
kommt es zu einem Paradigmenwech-
sel in der Bilanzierung von Leasing-
Verhältnissen. Off-Balance-Gestaltun-
gen sind danach kaum noch möglich. 
Der Beitrag1 analysiert, welche Aus-
wirkungen dies auf Banken und deren 
aufsichtsrechtliche Kennzahlen hat.

Hintergrund und Überblick

Im Januar 2016 hat der Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB) 

im Rahmen eines Gemeinschaftspro-
jektes mit dem Financial Accounting 
Standards Board (FASB) nach über 
zehnjähriger Überarbeitungszeit den 
neuen Leasing-Standard IFRS 16 Lea-
sing-Verhältnisse veröffentlicht. Dieser 
neue Standard, der spätestens für Ge-
schäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2019 beginnen, anzuwenden 
ist, erfordert, dass Leasing-Nehmer 
grundsätzlich alle Leasing-Verhältnisse 
in der Bilanz erfassen.2

 Damit reagiert der IASB auf die 
Kritik am bisherigen Leasing-Stan-

dard. Insbesondere potenzielle Inves-
toren bemängeln, dass unter IAS 17 
ein Großteil der finanziellen Ver-
pflichtungen aus Leasing-Verträgen 
(Operating Leases) nicht aus der Bi-
lanz des Leasing-Nehmers ersichtlich 
ist. Somit ist es bisher nicht ohne zu-
sätzliche Analysen möglich, Unter-
nehmen, die in unterschiedlichem 
Ausmaß Leasing betreiben, direkt zu 
vergleichen. Zudem ist eine genaue 
Einschätzung künftiger Verpflichtun-
gen aus Leasing-Verträgen schwierig, 
da aufgrund der begrenzten Verfüg-
barkeit von Informationen unter-
schiedliche Schätzverfahren ange-
wendet werden, wodurch es zu 
asymmetrischen Informationen auf 
dem Markt kommt.

Durch die mit IFRS 16 eingeführ-
ten Änderungen soll die Transparenz 
und somit die Vergleichbarkeit von 
Jahresabschlüssen verbessert werden. 
Einige Regelungen des IAS 17 wider-
sprechen zudem dem 2010 überar-
beiteten „Conceptual Framework“ 
des IASB. Somit ist ein weiteres Ziel 
der Neuregelung der Leasing-Bilan-
zierung, hier eine Konsistenz herzu-
stellen.3

Die aus den Neuerungen resultie-
renden Auswirkungen sind zunächst 
für alle Leasing-Nehmer relevant. Sie 
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4) Vgl. IASB, IFRS 16.9.
5) Vgl. IASB, IFRS 16.B9-B11.
6) Vgl. IASB, IFRS 16.B13-B15.
7) Vgl. IASB, IFRS 16 Project Summary and Feed-

back, Seite 4.
8) Vgl. IASB, IFRS 16.22.
9) Vgl. IASB, IFRS 16.4.
10) Vgl. IASB, IFRS 16.5  a.

sind jedoch insbesondere für Banken 
von großer Bedeutung, da diese die 
bankenrechtlichen EU-Bestimmun-
gen CRR/CRD IV und deren Anfor-
derungen an Liquiditäts-, Eigenmit-
tel- und Verschuldungskennzahlen 
einhalten müssen. Aktuell ist diese 
Problematik in der Literatur noch 
nicht eingehend behandelt worden.

 Nachfolgend werden die wesentli-
chen Änderungen durch IFRS 16 
sowie die bilanziellen und aufsichts-
rechtlichen Auswirkungen des neuen 
Leasing-Standards auf Leasing-Neh-
mer beziehungsweise Banken darge-
stellt.

Neue Definition von  
Leasing-Verhältnissen

Gemäß IFRS 16 liegt ein Leasing-
Verhältnis vor, wenn ein Vertrag die 
Übertragung des Rechts zur Nutzung 
an einem identifizierten  Vermögens-
wert im Austausch für eine Gegenleis-
tung für einen bestimmten Zeitraum 
regelt.4 Das Recht zur Nutzung ist da-
durch gekennzeichnet, das der Lea-
sing-Nehmer während der gesamten 
Nutzungsperiode sowohl das Recht 
zur Verfügung über die Nutzung als 
auch im Wesentlichen den gesamten 
wirtschaftlichen Nutzen hat. Der Lea-
sing-Nehmer kann somit zum einen 
alle relevanten Entscheidungen über 
die Nutzung des Vermögenswertes 
treffen, zum anderen zieht er im  
Wesentlichen den gesamten wirt-
schaftlichen Vorteil aus der Nutzung 
des Vermögenswertes.5 Ein identifi-
zierter Vermögenswert liegt dann vor, 
wenn dieser explizit im Vertrag oder 
implizit zum Zeitpunkt der Nut-
zungsüberlassung spezifiziert wurde 
und zugleich der Leasing-Geber kein 
substanzielles Recht zum Austausch 
besitzt.6

Neue Vorschriften  
zur Bilanzierung 

Zentrales Element des neuen  
Leasing-Standards ist die Implemen-
tierung des Nutzungsrechtansatzes 

(„Right-of-Use“-Ansatz) und somit 
die Abkehr vom bisherigen „Risk-
and-Reward“-Ansatz. Danach stehen 
jetzt die aus dem Leasing-Verhältnis 
resultierenden Rechte und Pflichten 
im Mittelpunkt der Betrachtung und 
nicht mehr die mit dem Finanzie-
rungs-Leasing (Finance Leases) be-
ziehungsweise Miet-Leasing (Opera-
ting Leases) verbundenen Chancen 
und Risiken (siehe Abbildung 1).

Nach IFRS 16 bleibt die Unter-
scheidung zwischen Finance Leases 
beziehungsweise Operating Leases 
auf Seiten des Leasing-Gebers nahezu 
unverändert bestehen, während sie 
beim Leasing-Nehmer entfällt und 
durch den sogenannten Nutzungs-
rechtansatz ersetzt wird. Dieser sieht 
vor, dass alle Leasing-Verhältnisse auf 
der Aktivseite mit einem Right-of-Use 
(RoU)-Vermögenswert und auf der 
Passivseite mit einer Leasing-Ver-
bindlichkeit angesetzt werden.8

Anwendungsbereich  
und Erleichterungen

Grundsätzlich sind alle Leasing-
Verträge, die gemäß der obigen Defi-
nition als Leasing-Verhältnisse klassi-
fiziert wurden, mit dem 
Nutzungsrechtansatz zu bilanzieren. 
Ausgenommen vom Anwendungsbe-
reich sind gemäß IFRS 16.3:

 Verträge über die Erforschung und 
Verarbeitung von Mineralien,

 Leasing-Vereinbarungen in Be- zug 
auf biologische Vermögenswerte im 
Anwendungsbereich von IAS 41,

 Dienstleistungsvereinbarungen im 
Anwendungsbereich von IFRIC 12,

 Lizenzvereinbarungen in Bezug 
auf geistiges Eigentum im Anwen-
dungsbereich von IFRS 15,

 Lizenzverträge über Posten wie 
beispielsweise Filme, Manuskripte, 
Patente im Anwendungsbereich 
von IAS 38.

Der Leasing-Nehmer hat, bis auf 
die zuletzt genannte Ausnahme, ein 
Wahlrecht, die neuen Vorschriften auf 
immaterielle Vermögenswerte anzu-
wenden.9

Für kurzfristige Leasing-Verträge 
sieht IFRS 16 ein Ansatzwahlrecht vor. 
Dieses kann ausgeübt werden, falls die 
Vertragslaufzeit zwölf Monate oder 
weniger beträgt und keine Kaufoption 
vereinbart wurde, wobei die Aus-
übungswahrscheinlichkeit hierbei un-
erheblich ist.10 Die Vertragslaufzeit des 
Leasing-Verhältnisses bestimmt sich 
zunächst auf Grundlage der unkünd-
baren Grundmietzeit. Zusätzlich sind 
die Zeiträume, in denen eine Miet-
verlängerungsoption ausgeübt werden 
kann, miteinzubeziehen, sofern die 

Abbildung 1: Leasing-Nehmerbilanzierung nach IAS 17/IFRS 167

Quelle: Deloitte 2018
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Ausübung der Mietverlängerungsop-
tion hinreichend sicher ist beziehungs-
weise die Kaufoption nicht mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeübt wird.11

Des Weiteren besteht gemäß IFRS 
16 die Erleichterung vom Ansatz ge-
ringwertiger Vermögenswerte aus We-
sentlichkeitsgründen abzusehen. Die 
Geringwertigkeit richtet sich dabei 
nicht nach dem Wert des Nutzungs-
rechts oder der Leasing-Rate, sondern 
nach dem Neupreis des genutzten Ver-
mögenswerts.12 Eine absolute Grenze 
ist nicht definiert, jedoch wird in der 
„Basis for Conclusions“ als Betrags-
grenze ein Wert von 5 000 US-Dollar 
angegeben.13

Beurteilung der  
Änderungen durch Banken

Das Feedback, welches der IASB 
primär in Form von schriftlichen Stel-
lungnahmen bezüglich der Veröffent-
lichung des „Revised Exposure Draft“, 
der letzten Vorstufe des endgültigen 
IFRS 16, erhalten hat, fällt grundsätz-
lich positiv aus, allerdings gibt es zu 
einzelnen Aspekten auch Kritik.14

So wird unter anderem der retro-
spektive Ansatz beim Wechsel zu IFRS 
16 auf Leasing-Nehmerseite trotz der 
vom IASB eingeräumten Erleichte-
rungen kritisiert.15 Exemplarisch sei 
erwähnt, dass etwa die Bank of Ame-
rica bezweifelt, dass die erreichten Ver-
besserungen die durch die Umstellung 
entstehenden Kosten, zum Beispiel für 
die Umgestaltung aktueller Buchfüh-
rungssysteme, aufwiegen werden.16 

Des Weiteren stößt die Neubewertung 
der Vermögenswerte und der damit 
verknüpften Leasing-Verbindlichkei-
ten teilweise auf Ablehnung. 

Während das Konzept des Aus-
schlusses von variablen Zahlungen bei 
der Berechnung unterstützt wird, be-
wertet man die Einbeziehung von op-
tionalen Zahlungen, falls die Verlänge-
rung des Kontraktes als sehr 
wahrscheinlich gilt, als äußerst 
 problematisch.17 So führt beispiels-
weise die UBS in diesem Zusammen-
hang an, dass die Beurteilung der 
Wahrscheinlichkeit der Ausübung 
einer Verlängerungsoption höchst spe-
kulativ ist, und schlägt dementspre-
chend vor, eine mit Kosten verbundene 
Neubeurteilung nur dann vorzuneh-

men, wenn die Verlängerungsoption 
tatsächlich ausgeführt wird bezie-
hungsweise schon ausgeführt wurde.18 
Außerdem äußern die Institute 
enorme Bedenken hinsichtlich der 
Auswirkungen auf das Mindesteigen-
kapital und die Verschuldungsgrenze.

Folgen für die  
Finanzberichterstattung

Die genannten Veränderungen 
haben Auswirkungen auf unter-
schiedliche Bestandteile der Finanz-
berichterstattung eines Unterneh-
mens, wie die Bilanz, die Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie die Kapital-
flussrechnung, und somit auf zentrale 
Finanzkennzahlen des Leasing-Neh-
mers. Allerdings ist zu beachten, dass 

Abbildung 2: Aufwandsbelastung nach IFRS 16

Quelle: Deloitte 2018
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11) Vgl. IASB, IFRS 16.18.
12) Vgl. IASB, IFRS 16.5 b.
13) Vgl. IASB, IFRS 16. BC100.
14) Vgl. IASB, IFRS Project Summary and Feed-

back, Seite 7.
15) Vgl. IASB, IFRS Project Summary and Feed-

back, Seite 15.
16) Vgl. FASB, Comment Letters, Reference-No. 

2013-270, Comment Letter No. 443.
17) Vgl. IASB, IFRS Project Summary and Feed-

back, Seite 13.
18) Vgl. FASB, Comment Letters, Reference-No. 

2013-270, Comment Letter No. 519.
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mit der Einführung der neuen Lea-
sing-Bilanzierung auch mit Anpas-
sungen der entsprechenden Verträge 
zu rechnen ist, so dass die Auswirkun-
gen in der Praxis tendenziell geringer 
ausfallen könnten als erwartet.

So zeigt die Praxis vereinzelt, dass 
Kunden, soweit möglich, Servicever-
träge abschließen, in denen der An-
bieter zwar Objekte zur Nutzung zur 
Verfügung stellt, gleichzeitig aber 
auch über ein jederzeitiges und auch 
faktisch genutztes Austauschrecht 
verfügt. Damit liegt kein spezifizierter 
Vermögenswert vor, die neue Leasing-
Definition greift nicht, und die Kun-
den haben nur die Serviceraten auf-
wandswirksam auszuweisen.

Bilanzielle Abbildung

Die verpflichtende „On Balance“-
Bilanzierung auf Leasing-Nehmer-
seite wird insbesondere in leasing-
starken Branchen grundsätzlich eine 
deutliche Bilanzverlängerung mit 
sich bringen.19 Durch das Wahlrecht, 
das Leasing-Objekt auf der Aktivseite 
entweder als Nutzungsrecht, das dem 
Grunde nach einen immateriellen 
Vermögenswert darstellt, unter einem 

eigenen Bilanzposten oder jeweils  
gemeinsam mit dem zugrunde lie-
genden Vermögenswert und zusätz-
licher Anhangangabe zu erfassen, 
kann es zu strukturellen Veränderun-
gen in der Bilanz kommen. Gleiches 
gilt für die Passivseite; auch hier exis-
tiert das Wahlrecht, die Leasing-Ver-
bindlichkeit als eigenen Bilanzposten 
auszuweisen oder unter den Verbind-
lichkeiten mit entsprechenden An-
hangangaben zu zeigen.20

Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit der Zusammenfassung von 
gleichartigen Leasing-Verhältnissen 
zu Portfolios. Dies ist von Vorteil, 
wenn ein Leasing-Nehmer mehrere 
gleichartige Leasing-Verträge hält 
oder bestimmte Leasing-Verhältnisse 
nur als „Gesamtpaket“ wirtschaftlich 
nachvollziehbar sind. Die Portfolio-
bilanzierung ist jedoch nur zulässig, 
wenn sie zum gleichen Ergebnis wie 
die Einzelbetrachtung führt.21

Gewinn- und  
Verlustrechnung

Nach IAS 17 (Operating Lease) 
wird der Leasing-Aufwand als be-
trieblicher Mietaufwand erfasst.

Durch IFRS 16 gliedert sich  
die Aufwandserfassung in die Ab-
schreibung des Nutzungsrechts und 
in den Zinsanteil der Leasing-Zah-
lung.22  Dabei liegt der planmäßi-  
gen Abschreibung des Nutzungs-
rechts grundsätzlich der kürzere 
Zeitraum von Leasing-Laufzeit oder 
wirtschaftlicher Nutzungsdauer zu-
grunde.23 Die Leasing-Verbind- 
lichkeit vermindert sich um den  
Tilgungsanteil der geleisteten Lea-
sing-Raten. Somit errechnet sich der 
Zinsaufwand aus der aktuellen Rest-
schuld multipliziert mit dem Zins-
satz, der dem Leasing-Verhältnis zu-
grunde liegt. Sollte dieser nicht 
ermittelbar sein, hat der Leasing-
Nehmer den Grenzfremdkapitalzins-

Abbildung 3: Aufwandsbelastung nach IAS 17

Quelle: Deloitte 2018
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19) Beispiele: Luftfahrt, Transport, Energiesek-
tor.

20) Vgl. Bardens/Kroner/Meurer, IFRS 16: Flug-
zeuge jetzt „on balance“? (Teil 1) – Über-  
blick über die neue Leasingbilanzierung  
nach IFRS, Kapitalmarktorientierte Rech-
nungslegung (KoR) 09/2016, Seite 392.

21) Vgl. IASB, IFRS 16.B1 und B2.
22) Vgl. Bardens/Kroner/Meurer, IFRS 16: Flug-

zeuge jetzt „on balance“? (Teil 1) – Über-  
blick über die neue Leasingbilanzierung  
nach IFRS, Kapitalmarktorientierte Rech-
nungslegung (KoR) 09/2016, Seite 392.

23) Vgl. Dinh/Fink/Schultze/Schabert, Leasing-
bilanzierung nach IFRS 16 – Auswirkungen 
auf die Finanzberichterstattung, Praxis der 
internationalen Rechnungslegung (PiR) 
09/2016, Seite 237.

Finanzierung
Leasing

Factoring

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                 Verlag für Absatzwirtschaft GmbH



222

FLF 5/2018

satz anzuwenden.25 In der Regel wird 
von einem gleichbleibenden Zins-
satz ausgegangen; durch  Vertrags-
modifika tionen, wie beispielsweise 
Laufzeitan passungen, können sich 
jedoch Veränderungen ergeben. In 
bestimmten Fällen muss der Zins-
satz, der dem Leasing-Verhältnis zu-
grunde liegt, zum Zeitpunkt der  
Vertragsmodifikation jedoch neu er-
mittelt werden.26

Durch die Aufteilung des Auf-
wands in einen Zins- und einen Ab-
schreibungsanteil resultiert daher eine 
höhere Aufwandsbelastung in den ers-
ten Jahren im Vergleich zu einem li-
near verteilten Aufwand; jedoch sinkt 
dieser in den Folgejahren. Man spricht 
hierbei von einem „Frontloading“-Ef-
fekt.27 Das nachfolgende Beispiel ver-
deutlicht diesen Effekt. 

Ein Unternehmen schließt einen 
Leasing-Vertrag mit einer unkündba-
ren Leasing-Laufzeit von zehn Jahren 
ab. Der Wert des Nutzungsrechts, das 
sich aus dem Barwert der zukünftigen 
Leasing-Raten ergibt, beträgt 1 000 
Euro und dem Leasing-Verhältnis liegt 
ein Zinssatz von 3 Prozent zugrunde.

Abbildung 2 (Seite 220) und 3 
(Seite 221) zeigen die Zusammenset-
zung der Aufwandsbelastung in un-
terschiedlichen Jahren gemäß IFRS 16 
und IAS 17 (Operating Lease).

Der vormals nach IAS 17 (Opera-
ting Lease) im „Sonstigen betrieblichen 
Aufwand (Leasing-Aufwand)“ ausge-
wiesene, gleichbleibende Mietaufwand 
wird bilanziell gemäß IFRS 16 in die 
Abschreibung des Nutzungsrechts und 
einen Zinsaufwand aufgespaltet. Wäh-
rend die Wertminderung des Nut-
zungsrechts nach IFRS 16 als Ab-

schreibung erfasst wird, wird der 
Zinsaufwand im Finanzergebnis ge-
zeigt. Die damit verbundenen Verschie-
bungen in der Gewinn- und Verlust-
rechnung haben großen Einfluss auf 
die Berechnung des EBITDA, EBIT 
und des Ergebnisses vor Steuern.

Das EBITDA steigt gegenüber der 
„Off Balance“-Erfassung nach IAS 17 
(Operating Lease), da der nach  
IFRS 16 auszuweisende Zinsaufwand 
bei der Ermittlung der Kennzahl 
ebenso wie die Abschreibungen dem 
betriebsgewöhnlichen Ergebnis hin-
zugerechnet werden, während der 
Leasing-Aufwand unter IAS 17 das be-
triebsgewöhnliche Ergebnis reduziert 
hat. Entsprechend verhält es sich mit 
dem EBIT.28 Durch den oben genann-
ten „Frontloading“-Effekt ist das Er-
gebnis in den ersten Jahren im Ver-
gleich zu einem linear verteilten 
Aufwand gemäß IAS 17 (Operating 
Lease) geringer (siehe Abbildung 4).29

Kapitalflussrechnung

Veränderungen der Rechnungsle-
gungsvorschriften ändern prinzipiell 
nicht den Cashflow zwischen Leasing-
Geber und Leasing-Nehmer. IFRS 16 
hat lediglich einen Einfluss auf die 
strukturelle Erfassung der Cashflows 
im Vergleich zu IAS 17 (Operating 
Lease). Durch IFRS 16 kommt es zu 
einer Verschiebung der Cashflows  
in der Kapitalflussrechnung. Nach 
IAS 17 (Operating Lease) werden die 
Leasing-Zahlungen des Leasing-Neh-
mers als operativer Cashflow erfasst. 
Nach IFRS 16 wird der Tilgungs- und 

24) Vgl. IASB, IFRS 16 Project Summary and Feed-
back, Seite 5.

25) Der Grenzfremdkapitalzinssatz ist der Zins-
satz, den der Leasing-Nehmer bei gleicher 
Laufzeit und Kreditsicherheit für einen Kredit 
zum Erwerb des ROU-Asset bezahlen müsste.

26) Siehe Fußnote 22.
27) Vgl. Dinh/Fink/Schultze/Schabert, Leasingbi-

lanzierung nach IFRS 16 – Auswirkungen auf 
die Finanzberichterstattung, Praxis der interna-
tionalen Rechnungslegung (PiR) 09/2016, Seite 
237–238.

28) Vgl. IASB, IFRS 16 Effects Analysis, Seite 44-
46.

29) Siehe Fußnote 27.
30) Vgl. Dinh/Fink/Schultze/Schabert, Leasingbi-

lanzierung nach IFRS 16 – Auswirkungen auf 
die Finanzberichterstattung, Praxis der inter-
nationalen Rechnungslegung (PiR) 09/2016, 
Seite 241.

Abbildung 4: Gewinn- und Verlustrechnung nach IAS 17/IFRS 1624

Quelle: Deloitte 2018
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Abbildung 5: Kapitalflussrechnung nach IAS 17/IFRS 1630

Quelle: Deloitte 2018
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in Verbindung mit IAS 7 der Zinsan-
teil der Leasing-Zahlung als Finanzie-
rungscashflow berücksichtigt. Folg-
lich werden die Zahlungsabflüsse im 
operativen Bereich abnehmen, der 
operative Cashflow erhöht sich und 
der Free-Cashflow steigt an. Gleich-
zeitig wird jedoch der Finanzierungs-
cashflow aufgrund der Erfassung des 
Tilgungsanteils nach IFRS 16 redu-
ziert (siehe Abbildung 5, Seite 222).31

Finanzkennzahlen

Im Folgenden werden die Auswir-
kungen der neuen Rechnungsle-
gungsvorschrift IFRS 16 auf typische 
Finanzkennzahlen untersucht. Dabei 
gibt es drei bedeutende Änderungen, 
die sich in der Kennzahlberechnung 
widerspiegeln (siehe Abbildung 6).

Einerseits (1) kommt es zu einer 
Erhöhung des Gesamtkapitals, da ein 
nach IAS 17 (Operating Lease) nicht 
erfasster Vermögenswert durch IFRS 
16 in die Bilanz aufgenommen wer-
den muss und so durch die Bilanzver-
längerung eine Reduzierung der Ei-
genkapitalquote bewirkt.

Andererseits (2) wird eine Lea-
sing-Verbindlichkeit bilanziell erfasst, 
wodurch sich das Fremdkapital er-
höht. Dies hat einen höheren Ver-
schuldungsgrad zur Folge.

Des Weiteren (3) kommt es, wie 
bereits im Abschnitt zur Gewinn- und 
Verlustrechnung genauer erläutert, zu 
einer Erhöhung des EBITDA. Zudem 
geht man davon aus, dass Umlauf-
vermögen und Eigenkapital gleich 
bleiben.32

Aufsichtsrechtliche  
Auswirkungen

Im Folgenden werden die Auswir-
kungen des IFRS 16 auf Banken im 
aufsichtsrechtlichen Kontext näher 
betrachtet. Hierzu werden zunächst 
die erwarteten Auswirkungen auf die 
Abschlüsse kapitalmarktorientierter 
deutscher Großbanken33 simuliert 

und analysiert sowie im Anschluss die 
darauf basierenden Regulierungs-
komponenten Liquidität, Eigenmittel 
und Verschuldung untersucht. 

Betrachtet werden alle deutschen 
Banken, die nach der Definition des 
Basler Ausschusses für Bankenauf-
sicht (BCBS) Group-1-Banken sind, 
also über ein Tier-1-Kapital von über 
3 Milliarden Euro verfügen.35 Für die 
Simulation wird die Stichprobe weiter 
eingeschränkt, da bei Group-1-Ban-
ken keine flächendeckenden Angaben 
über künftige Mindest-Leasingzah-
lungen vorliegen. Deshalb werden le-
diglich Banken betrachtet, die im 

DAX, MDAX oder SDAX gelistet sind 
und somit den Prime-Standard der 
Deutschen Börse AG erfüllen.36 Hier-
aus resultiert ein Stichprobenumfang 
von insgesamt vier Banken.

Relevante  
Leasing-Verhältnisse

Aus den Geschäftsberichten der 
untersuchten Banken geht hervor, 
dass in der Regel Gebäude, häufig Be-
triebs- und Geschäftsausstattung und 
vereinzelt ein Fuhrpark Gegenstand 
von Miet-Leasingverhältnissen sind. 
Bezüglich des Fuhrparks bleibt ab-
zuwarten, inwieweit  bis zur Umset-
zung von IFRS 16 die Leasing-Ver-
träge so modifiziert werden, dass auf 
Leasing-Geberseite substanzielle Aus-
tauschrechte über die einzelnen Lea-
sing-Objekte vorliegen, womit die 
Leasing-Definition aufgehoben und 
Vermögenswerte somit nicht bilanz-
wirksam werden. Vor dem Hinter-
grund der Bedeutsamkeit fokussiert 
sich die nachfolgende Analyse daher 
hauptsächlich auf Immobilien-Lea-
singverhältnisse.

31) Vgl. IASB, IFRS 16 Effects Analysis, Seite 50.
32) Vgl. Thurow, Auswirkungen des IFRS 16  

Leases auf Bilanzkennzahlen und Financial 
Convenants, Zeitschrift für internationale 
Rechnungslegung (IRZ) 04/2016, Seite 149.

33) Vgl. Basel III Monitoring Report (2016),  
Seite IV.

34) Vgl. IASB, IFRS 16 Effects Analysis, Seite 53-54 
und Thurow, Auswirkungen des IFRS 16 Lea-
ses auf Bilanzkennzahlen und Financial Con-
venants, Zeitschrift für internationale Rech-
nungslegung (IRZ) 04/2016, Seite  150.

35) Vgl. Basel III Monitoring Report (2016),  
Seite IV.

36) Vgl. Deutsche Börse Information Services:  
Die Indizes der Deutsche Börse AG.

Abbildung 6: Auswirkungen auf Finanzkennzahlen34

Quelle: Deloitte 2018
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Während und nach der Finanz-
krise 2008/2009 wurden häufig Sale-
and-lease-back-Transaktionen mit 
langen Laufzeiten über eigengenutzte 
Immobilien abgeschlossen. Insbeson-
dere Banken machten sich dieses Vor-
gehen zunutze, da hierdurch kurzfris-
tig Liquidität beschafft werden 
konnte. Zusätzlich wurden die entste-
henden Verbindlichkeiten nach IAS 
17 off-balance behandelt. Durch diese 
außerbilanzielle Behandlung wurden 
außerdem die risikogewichteten Ak-
tiva (RWA) entlastet. Durch die lan-
gen Laufzeiten sind diese Verträge bis 
zur Einführung von IFRS 16 wohl 
nicht modifizierbar. 

Das prominenteste Beispiel hierzu 
stellt die Konzernzentrale der Deut-
schen Bank in Frankfurt dar. Diese 
wurde im Jahr 2011 veräußert und 
wird zunächst über einen Zeitraum 
von 15 Jahren zurückgeleast. Allein 
die aus dieser Transaktion resultieren-
den Mindest-Leasingzahlungen um-
fassten zum Bilanzstichtag 2015 ein 
Volumen von 355 Millionen Euro.37 

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, 
dass die Attraktivität von Sale-and-
lease-back infolge der Einführung von 
IFRS 16 zurückgehen dürfte, da sich 
zentrale Anreize, wie zum Beispiel die 
RWA-Entlastung oder die Bilanzver-
kürzung und die damit verbundene 
Verbesserung diverser Kennzahlen, 
unter dem neuen Standard nicht 
mehr realisieren lassen.

Klassifizierung  
der Nutzungsrechte

Die Einordnung der entstehenden 
Vermögenswerte nach CRR ist ein 
weiterer, bestimmender Faktor zur 
Erörterung der Auswirkungen, die 
sich aus IFRS 16 ergeben. Im Allge-
meinen entstehen bei der Kapitalisie-
rung von Leasing-Verhältnissen nach 
IFRS 16 auf der Aktivseite der Bilanz 
Nutzungsrechte, auf der Passivseite 
entsteht eine Leasing-Verbindlichkeit. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei 
die aufsichtsrechtliche Klassifizierung 
des entstehenden Nutzungsrechts 
nach den Regelungen der CRR, da 

sich abhängig von der Kategorisie-
rung des Nutzungsrechts unterschied-
liche Auswirkungen auf aufsichtliche 
Kennzahlen ergeben.

Bei der Einordnung der verschie-
denen Arten von Vermögenswerten 
nach CRR ist keine spezifische Rege-
lung für Nutzungsrechte vorgesehen, 
deshalb werden im Folgenden zwei 
Möglichkeiten betrachtet:
1. Zunächst kommt die Klassifizie-

rung als immaterieller Vermö-
genswert in Betracht (Alternative 
1). Dieser wäre gemäß Verordnung 
vollständig vom harten Kernkapi-
tal (CET1) abzuziehen.38 Diese 
Vorgehensweise hätte allerdings 
gravierende Auswirkungen auf die 
aufsichtlichen Eigenkapitalkenn-
zahlen, dies wird durch die im Fol-
genden präsentierten Simulati-
onsergebnisse bestätigt.

2. Eine andere denkbare Methode 
stellt die Klassifizierung gleich 
dem zugrunde liegenden Vermö-
genswert als Sachanlage dar (Al-
ternative 2).39 Diese Einstufung 
hätte eine Addition des entstehen-
den RoU-Vermögenswertes zu 
den risikogewichteten Aktiva 
(RWA) zur Folge. Das hierbei 
gemäß CRR anzusetzende Risiko-
gewicht wäre im Kreditrisikostan-
dardansatz im Sinne der Sachan-
lage gemäß Artikel 134 Absatz 1 
CRR 100 Prozent. Die daraus re-
sultierenden Auswirkungen wären 
dementsprechend deutlich gerin-
ger als bei einem Abzug vom har-
ten Kernkapital. Zwar sieht der 
gleiche Artikel der CRR auch eine 
designierte Bewertung für Lea-
sing-Gegenstände vor, diese zielt 
jedoch auf die Rolle der Bank als 
Leasing-Geber ab.40 Zusätzlich ist 
diese Regelung für Leasing-Ver-
hältnisse konzipiert, die bereits 

nach IAS 17 in der Bilanz abgebil-
det werden. Sie ist somit aktuell 
für Finanzierungs-Leasingverhält-
nisse ausgelegt.41 Diese haben in 
der Regel eine Übereignung an 
den Leasing-Nehmer am Ende der 
Vertragslaufzeit zur Folge. Bei 
Miet-Leasingverhältnissen, die 
nach IFRS 16 bilanziert werden, 
trägt der Leasing-Nehmer zwar 
während der Vertragslaufzeit die 
hauptsächlichen damit verbunde-
nen Rechte und Pflichten, das Lea-
sing-Objekt wird jedoch zu kei-
nem Zeitpunkt Teil seines 
wirtschaftlichen Eigentums.42

 Bei beiden Alternativen ist zusätz-
lich die Bestimmung des Risikopositi-
onswertes entscheidend. Diese würde 
sich jeweils aus dem Wert des Nut-
zungsrechts ergeben, welches sich 
hauptsächlich aus den diskontierten 
Mindest-Leasingzahlungen berech-
net.43 Um diese verschiedenen Sach-
verhalte künftig bilanziell transpa -
rent darzustellen, bedarf es einer 
eindeutigen Vorschrift seitens der Re-
gulierungsorgane. Eine finale Stel-
lungnahme der EBA hierzu bezie-
hungsweise zu einer möglichen 
Sonderregelung ist bislang noch nicht 
veröffentlicht worden. Aufgrund der 
potenziell gravierenden Auswirkung 
auf die Eigenmittel wird im weiteren 
Verlauf auch der Fall analysiert, dass 
die entstehenden Vermögenswerte 
gemäß Artikel 36 Absatz 1 lit. b) CRR 
vollständig vom harten Kernkapital 
abgezogen werden.

Gleichzeitig wird im folgenden 
Abschnitt auch die Möglichkeit der 
Behandlung des Nutzungsrechts als 
RWA als Alternative näher analysiert.

Auswirkungen auf die 
Kennzahlen

Um die Auswirkungen auf die auf-
sichtsrechtlichen Kennzahlen zu be-
ziffern, ist zunächst festzustellen, wel-
che Kennzahlen überhaupt von den 
Auswirkungen betroffen sind. Wie 
eingangs bereits erläutert, stehen dies-
bezüglich insbesondere Eigenkapital-, 

37) Vgl. Deutsche Bank, Geschäftsbericht 2015 
(2016), Kapitel 2, Absatz 24. 

38) Vgl. Verordnung (EU), Nr. 575/2013 Art. 36 
Abs. 1 lit. b). 

39) Vgl. Verordnung (EU), Nr. 575/2013 Art. 134 
Abs. 1.

40) Verordnung (EU), Nr. 575/2013 Art. 134  
Abs. 7.

41) Vgl. IASB, IAS 17.20 (2005).
42) Vgl. IASB, IFRS 16.B9.
43) Vgl. IASB, IFRS 16.24(a) i.V.m IFRS 16.26.
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Liquiditäts- und Verschuldungskenn-
zahlen im Vordergrund.

Die größten Auswirkungen erge-
ben sich dabei für die eigenkapitalba-
sierten Kennzahlen. Dabei werden im 
Folgenden zwei verschiedene Varian-
ten betrachtet: (1) der vollständige 
Abzug des Nutzungsrechts vom auf-
sichtlichen Eigenkapital und (2) die 
Addition des Vermögenswertes zu den 
RWA. In beiden Fällen ergeben sich 
verringerte Eigenkapitalquoten.

Um die Differenz der Kennzahl-
veränderungen zwischen den Alterna-
tiven zu quantifizieren, wurde basie-
rend auf dem „Constructive 
Capitalization Model“ von Imhoff, 
Lipe, Wright (1991; 1997), welches 
von Fülbier, Silva, Pferdehirt (2008) 
modifiziert wurde, für die Daten der 
in der Stichprobe befindlichen Ban-
ken eine Simulation durchgeführt. 
Für die gegebenen Mindest-Leasing-
zahlungen und Diskontierungssätze 
errechnen sich unter weiteren Annah-
men nach diesem Modell anzuset-
zende Nutzungsrechte mit korrespon-
dierenden Vermögenswerten. Die 
Auswirkungen auf die aufsichtlichen 
Eigenkapitalquoten, die sich daraus 
ergeben, sind in der Abbildung 7 dar-

gestellt. Dabei symbolisiert das grüne 
Boxplot die Veränderungen des vollen 
Abzugs gemäß Artikel 36 Absatz 1 lit. 
b) CRR, während das blaue Boxplot 
die Veränderung der risikogewichte-
ten Aktiva durch Behandlung als Pos-
ten gemäß Artikel 134 Absatz 1 CRR 
darstellt. Grafisch werden hierbei in 
beiden Fällen die Maxima und Mi-
nima sowie der Median und das erste 
und dritte Quantil abgetragen.

Wie ersichtlich, hat die Kapitali-
sierung der Leasing-Verhältnisse in 
beiden Alternativen Auswirkungen 
auf die harte Kernkapitalquote. Die 
Auswirkungen der Alternative 2 sind 
hierbei jedoch wesentlich geringer, 
während bei Alternative 1 durchaus 
von signifikanten Änderungen zu 
sprechen ist.

Dabei ist anzumerken, dass die  
Eigenmittelkennzahlen bei allen ana-
lysierten Banken zwar nach der Ka-
pitalisierung weiterhin innerhalb der 
Schwellenwerte inklusive des Kapi-
talerhaltungspuffers liegen.44 Jedoch 
sinkt der Spielraum für weitere  
Puffer, die in Zukunft vorzuhalten  
sind. Diese beinhalten zum Beispiel  
die kombinierte Kapitalpufferanforde-
rung gemäß § 10  i KWG sowie zusätzli-

che SREP-Kapitalanforderungen. Dies 
macht auch deutlich, dass vergleich-
bare Bilanzierungsänderungen im Risi-
komanagement von Banken, insbe-
sondere in der Kapitalplanung sowie 
im Risikotragfähigkeitsprozess (auch 
ICAAP) stets zu berücksichtigen sind. 
Bemerkenswert ist dabei im Besonde-
ren, dass die Einführung von IFRS 16 
die Eigenmittelsituation zusätzlich zu 
den steigenden Eigenmittelanforde-
rungen belasten könnte.

Zur Sicherstellung von ausrei-
chender Liquidität sehen die Basel-
III- beziehungsweise CRR-Vorschrif-
ten aktuell die Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) und die Net Stable Fun-
ding Ratio (NSFR) vor. Dabei bemisst 
die LCR kurzfristige Liquidität in 
einem 30-tägigen Stressszenario, wäh-
rend die NSFR sich auf einen einjähri-
gen Liquiditätshorizont bezieht.45

Die Einführung von IFRS 16 wird 
voraussichtlich keine Auswirkung 
auf die LCR haben, da zum einen  
die effektiven Zahlungsströme be-
ziehungsweise Auszahlungsverpflich-

44) Vgl. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Art. 92.
45) Vgl. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Art.  

411 ff.

Abbildung 7: Veränderung der harten Kernkapitalquote (CET1)

Quelle: Deloitte 2018
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tungen durch IFRS 16 nicht un-
mittelbar beeinflusst werden und 
weiterhin die Leasing-Zahlungen in 
der Regel den Betriebskosten zuzu-
ordnen sind und damit gemäß  
Artikel 28 (2) DV LCR mit der  
Abflussquote von 0 Prozent belegt  
werden.46 Bezüglich der NSFR hat 
IFRS 16 unter Umständen einen 
leicht negativen Effekt, da die Ab-
schreibung eines RoU-Vermögens-
wertes schneller als die Amortisa- 
tion von Leasing-Verbindlichkeiten 
erfolgt.47 

Derzeit besteht auf EU-Ebene die 
Diskussion, ob der RoU-Vermögens-
wert und die korrespondierende Ver-
bindlichkeit gemäß Artikel 428 k (2) 
(b) CRR II-Entwurf48 als interdepen-
dent kategorisiert werden und damit 
einen Faktor für die erforderliche sta-
bile Refinanzierung (RSF – required 
stable funding) und verfügbare stabile 
Refinanzierung (ASF – available sta-
ble funding) in Höhe von 0 Prozent 
bekommen. In dem Fall hätte IFRS 16 

dann keinen Effekt auf die NSFR nach 
dem Entwurf der CRR II.49

Unter beiden Alternativen erge-
ben sich außerdem Veränderungen 
für die ebenfalls mit Basel III einge-
führte Leverage Ratio. Diese berech-
net sich als Quotient aus dem Kern-
kapital (Tier 1) und der Summe aus 
bilanziellen und außerbilanziellen 
Risikopositionen.50 Sollte sich infolge 
der Einführung von IFRS 16 das 
Kernkapital verringern, da der RoU-
Vermögenswert aufsichtsrechtlich als 
Kapitalabzugsposten definiert wird, 
wird sich auch die Verschuldungs-
quote verschlechtern.

Eine Einschätzung der Signifi-
kanz der Änderungen lässt sich noch 
nicht genau treffen, da bislang noch 
keine finalen Grenzwerte für die  
Leverage Ratio veröffentlicht wur-
den. Der vorliegende Entwurf der 
CRR 2 lässt jedoch auf einen Wert 
von 3 Prozent schließen, ein zusätzli-
cher Puffer, der wie bei den Eigenka-
pitalquoten für bestimmte Banken 
vorgesehen werden könnte, wird der-
zeit noch diskutiert.51 Die Simulation 
zeigt bei der Alternative 1 deutliche 
Abweichungen von den bisherigen 
Werten der Banken im Bereich von 
- 0,1 Prozent bis - 0,4 Prozent (siehe 
Abbildung 8).

Spiegelbildlich zu den Eigenmit-
teln gilt auch hier, dass die Verschlech-
terung in der Alternative 1 bei keiner 
der betrachteten Banken zu einem 
Wert von unter 3 Prozent führen 
würde, langfristig können sich Verän-
derungen durch den bereits angespro-
chenen Puffer ergeben. Dahingegen 
bleibt die Verschuldungsquote unter 
den Annahmen der Alternative 2 na-
hezu unverändert, die bilanziellen Ri-
sikopositionen erhöhen sich durch 
die Nutzungsrechte leicht, während 
das Kernkapital konstant bleibt.

Es bleibt daher abzuwarten, wie 
die finale Klassifizierung des Nut-
zungsrechts nach CRR durch die EBA 
gestaltet wird, da diese den Hauptein-
flussfaktor für die aufsichtlichen Aus-
wirkungen darstellt. Denkbar wäre 
etwa auch eine explizite Sonderrege-
lung für Nutzungsrechte aus Miet-
Leasingverhältnissen.

Regulatorische Behandlung

Infolge der aufkommenden Fra-
gen bezüglich der regulatorischen Be-
handlung des RoU-Assets veröffent-
lichte der Baseler Ausschuss am  
6. April 2017 FAQs zu den Änderun-
gen in der Rechnungslegung von Lea-
sing-Geschäften. Daraus geht hervor, 

Abbildung 8: Veränderung der Leverage Ratio

Quelle: Deloitte 2018
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46) Vgl. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/61. 
47) Vgl. EBA-2017-D-1085
48) https://ec.europa.eu
49) Vgl. EBF, EBF response to the EFRAG endor-

sement advice on IFRS 16, Seite 3.
50) Vgl. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Art. 429.
51) Vgl. Europäische Kommission, 2016/0360 

(COD), Seite 21 f.
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dass alle Leasing-Verhältnisse, die auf 
der Aktivseite mit einem Right-of-
Use (RoU)-Vermögenswert angesetzt 
werden, in Abhängigkeit von dem zu-
grunde liegenden Vermögenswert zu 
behandeln sind. Handelt es sich bei 
dem zugrundeliegenden Vermögens-
wert um einen materiellen Vermö-
genswert, so ist der RoU-Vermö-
genswert sowohl in die Berechnung 
der Leverage Ratio als auch der 
risiko gewichteten Aktiva einzubezie-
hen. Hierbei soll der RoU-Vermö-
genswert mit einem Risikogewicht 
von 100 Prozent angesetzt werden. 
Diese Risikogewichtung steht im Ein-
klang mit der herkömmlich ange-
wendeten Risikogewichtung auf im 
Eigentum befindliche materielle Ver-
mögenswerte sowie für Leasing-Ge-
schäfte des Leasing-Nehmers, die 
nach den bestehenden Rechnungsle-
gungsstandards als Finanzierungs-
Leasing bilanziert wurden.52

Zusammenfassende  
Wertung

Durch die Anwendung von IFRS 
16 sinken unter der Annahme der Be-
handlung des Right-of-Use-Vermö-
genswertes als Kapitalabzugsposten 
die verfügbaren Eigenmittel und im 
Besonderen das harte Kernkapital 
(CET1). Zudem werden die Eigen-
mittelanforderungen auch nach Ab-
lauf der Übergangsfristen der CRR 
durch bevorstehende Neuregelungen 
(Stichwort Basel IV) weiter ansteigen. 
Unsere Analyse zeigt, dass infolge der 
Umsetzung des IFRS 16 der Spiel-
raum für weitere Kapitalpuffer, die in 
Zukunft vorzuhalten sein werden, 
sinkt. Ein geringerer Effekt ergibt 
sich, wenn in Entsprechung zu den 
FAQs des Basler Ausschusses es sich 
um einen materiellen Vermögenswert 
handelt, der dem Nutzungsrecht zu-
grunde liegt und hierfür ein entspre-
chendes Risikogewicht von 100 Pro-
zent zur Anwendung kommt.

Auf die Liquiditätskennzahlen 
LCR und NSFR hat die Einführung 
von IFRS 16 keine beziehungsweise 
nur sehr geringe Auswirkungen.

Die Leverage Ratio wird sich  
im Fall der Behandlung des Right- 
of-Use-Vermögenswertes als Kapi-
talabzugsposten jedoch verschlech-
tern, weil das Kernkapital durch  
IFRS 16 sinkt, wohin gegen sich der 
Ver schuldungsgrad bei alternativer 
Behandlung des Vermögenswertes  
als Risikoposition marginal ver-
schlechtert. Die Tragweite der Ände-
run-gen lässt sich zum heutigen 

Stand noch nicht abschließend be-
werten, da die Quote für die Leverage 
Ratio noch nicht final festgelegt 
wurde.

Für Eigenkapitalkennzahlen, ins-
besondere für die Eigenkapital-  
quote, sind die Auswirkungen der 
An wendung von IFRS 16 im Fall der  
auf sichtsrechtlichen Definition des 
RoU-Vermögenswertes als Kapital-
abzugsposten am deutlichsten, da 
sich die Eigenmittel zweifelsohne re-
duzieren werden. 52) http://www.bis.org/press

Finanzierung
Leasing

Factoring

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                 Verlag für Absatzwirtschaft GmbH




